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Wurde der Boden durch unsachgemäßen Gebrauch zerstört, muss der Mieter dies richten, sobald er auszieht. Foto: Weihbold

Küche, Kachelofen, Klima:
WasMieter einbauen dürfen
Eine Anzeige- und Genehmigungspflicht besteht, sobald der
Mieter mit seinem Vorhaben in die Bausubstanz eingreift
LINZ. ImSommer ist es inderDach-
geschoßwohnung viel zu heiß, im
Winter könnte ein Kachelofen hel-
fen, die Heizungskosten zu sen-
ken. Die Einbauküche in der Miet-
wohnung gefällt auch nicht mehr,
und dasselbe gilt für den Teppich-
boden im Wohnzimmer.

Aber darf derMieter einerWoh-
nungodereinesHauseseinfachso
Änderungen vornehmen? Und
wann muss der Vermieter seine
Zustimmung erteilen?

? Ich möchtemeine
angemieteteWohnung
neu ausmalen. Darf ich das?

„Als Erstes muss geklärt werden,
ob das Bestandsobjekt dem Voll-,
dem Teil- oder dem Nichtanwen-
dungsbereich des Mietrechts-
gesetzes unterliegt“, sagt der Lin-
zer Rechtsanwalt Rene Lindner
(Hengstschläger Lindner), der
auch Vizepräsident der oö.
Rechtsanwaltskammer ist. Dies
sei zumeist eine Einzelfallent-
scheidung und hänge etwa von
der Errichtung des Gebäudes so-
wievonderAnzahlderselbststän-
digen Einheiten ab: „Die Anwen-
dung des MRG ist allerdings der
Regelfall.“
Grundsätzlich lässt sich sagen:
Will der Mieter verschönern, ist
daskeinProblem,und inderRegel
ist auch keine Erlaubnis des Ver-
mieters vonnöten: Das gilt etwa
für das Aufstellen neuer Möbel,
dasAusmalen vonRäumen, Tape-
zieren von Wänden, Fußbodenbe-
lags- und Verfliesungsarbeiten.

Das sind laut Lindner sowohl im
Voll- als auch im Teil- und im
Nichtanwendungsbereich unwe-
sentliche Veränderungen, die
nicht angezeigt und genehmigt
werden müssen. Dasselbe gilt
auch für das Aufstellen einer Ein-
bauküche und das Einschlagen
von Nägeln für Bilder.

? Darf ich Jalousien außen an
meinen Fensternmontieren?
Wird in die Bausubstanz ei-

nes Gebäudes eingegriffen, muss
der Mieter gewünschte Änderun-
gen dem Vermieter anzeigen und
dessen Genehmigung einholen.
Das gilt zum Beispiel, wenn eine
Tür verbreitert werden soll, wenn
für Jalousien oder Rollläden Fas-
sade oder Fenster angebohrt wer-
den oder wenn eine Klimaanlage
inderWohnung installiertwerden

soll. Wer einen Kachel- oder
Schwedenofen aufstellenmöchte,
muss laut Lindner zudem einen
Blick indieBaubewilligungwerfen
undden Einbau von einemRauch-
fangkehrer begleiten lassen.

? Reicht es, wenn ich den
Vermieter anrufe?
Das Gesetz sieht keine

Schriftlichkeit vor, wenn der Mie-
ter demVermieter seinenWunsch
mitteilt. Allerdings ist es zu spä-
teren Beweiszwecken günstig,
wenn man etwas Schriftliches in
der Hand hat und auch beweisen
kann,dassdemVermieterdasAn-
suchen zugegangen ist (Einschrei-
ben, Lesebestätigung bei E-Mail).
Reagiert der Vermieter binnen
zwei Monaten nicht, gilt das als
Zustimmung. Verweigert der Ver-
mieter die Zustimmung, kann der
Mieter nicht viel tun, sagt Lindner:
Verändert er ohne Zustimmung
etwas in der Wohnung, kann der
Vermieter das Wiederherstellen
des ursprünglichen Zustands ver-
langen. Dann muss etwa der Ka-
chelofen wieder entfernt werden.

? Muss ich ausmalen,
wenn ich ausziehe?
Übliche Abnutzungserschei-

nungen an Böden oder Wänden
muss der Vermieter hinnehmen,
es besteht keineAusmalverpflich-
tung. Habendie Kinder eineWand
bemalt oder ist der Boden durch
unsachgemäßen Gebrauch zer-
stört, muss der Mieter dies aber
richten.

„Will der Mieter verschö-
nern, ist in derRegel keine
Erlaubnis des Vermieters
vonnöten. Das gilt etwa
für Ausmal-, Tapezier-
oder Verfliesungs-

arbeiten.“
❚ Rene Lindner, Rechtsanwalt

,,

Bewertungsportal muss
Nutzerdaten nicht nennen
Schlechte Beurteilung: Ein Arbeitgeber wollte die
Daten des Posters, blitzte aber vor dem OGH ab

LINZ. „Köpfe rollen am laufenden
Band.“ „Außen hui, innen pfui.“
„Karriere als Frau sehr schwierig.
Bezahlung nur nach KV. Hier wie-
der das Thema mit der Gleichbe-
rechtigung.“ „Kolleginmit fachspe-
zifischer Ausbildung undmehr Be-
rufserfahrungwurdebei der Beset-
zung eines Jobs nicht in Betracht
gezogen.“ Diese und noch weitere
Ausführungen über ein oberöster-
reichisches Unternehmen wurden
im Oktober 2020 auf einer deut-
schen Plattform, auf der Bewertun-
gen über Arbeitgeber vorgenom-
men werden können, veröffent-
licht.

Das Unternehmen verteidigte
sich damit, dass die Behauptungen
unwahr seien. Der Vorwurf der Un-
gleichbehandlung von Frauen sei
geeignet, den wirtschaftlichen Ruf
inderÖffentlichkeitzubeeinträch-
tigen. Es wandte sich direkt an die
Plattform,diePostingswurdenent-
fernt.ZudembeantragtedasUnter-
nehmen gerichtlich von der Platt-
form die Herausgabe des Namens,
der Adresse sowie der E-Mail-
Adresse des Posters. Der Fall ging
bis zum Obersten Gerichtshof
(OGH), der den Anspruch vernein-
te.

Einerseits beschäftigten sich die
unteren Instanzen sowie das
Höchstgericht mit der Frage, wel-
ches Recht zur Anwendung
kommt. Weil die Antragsgegnerin,
alsodasPortal,denSitz inDeutsch-
landhatundkeinederAusnahmen
vom sogenannten Herkunftsland-
prinzipnachdemE-Commerce-Ge-
setzgreifen, istesdeutschesRecht.

Das deutsche Recht sieht eine
Auskunftspflicht unter anderem
dann vor, wenn bestimmte Straf-
tatbestände vorliegen. Der OGH
kommt aber zu dem Schluss, dass
weder üble Nachrede noch Ver-
leumdung vorliegen und deshalb
keine Auskunft über Nutzerdaten
erteilt werden muss.

Das Höchstgericht argumentiert
damit, dassdie genanntenStraftat-
bestände nur im Fall von Tatsa-
chenbehauptungen (die Umstände

sind beweisbar), nicht aber beim
Vorliegen von Werturteilen (zum
Beispiel Meinungen, Prognosen
etc.) gegeben sind. „Laut OGH hat
der Poster sowohl Werturteile als
auch Tatsachenbehauptungen ab-
gegeben“, sagt der Linzer Rechts-
anwalt Georg Bruckmüller, der den
Antragsteller vor Gericht vertreten
hat: Die Werturteile würden aber
überwiegen, weswegen es daher
kein Auskunftsbegehren gebe.

„Behauptung kreditschädigend“
Bruckmüller sieht diese Argumen-
tationvor allem imHinblick aufdie
behauptete Benachteiligung von
Frauenkritisch: „Das ist keineWer-
tung, sondern eine unrichtige Tat-
sachenbehauptung und der Vor-
wurf eines verwaltungsstrafrecht-
lichen Tatbestandes.“ Diese Be-
hauptung sei kreditschädigend,
weshalb es hier einen Auskunfts-
anspruch hätte geben müssen, un-
abhängig davon, ob sonst Wertur-
teile abgegeben wurden. Kredit-
schädigung sei ein strafrechtliches
Delikt, das man aber nicht geltend
machen könne, wenn die Person
des Schädigers nicht bekannt sei.

„DassFrauenbenachteiligt
werden, ist keinWertur-
teil, sondern eine unrichti-
ge Tatsachenbehauptung.
Das ist kreditschädigend,
es hätte einen Auskunfts-
anspruch geben müssen.“
❚ Georg Bruckmüller, Rechtsanwalt

●,,

Der Arbeitgeber erhielt keine Auskunft über die Identität des Posters. (Colourbox)
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